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Dornbirner

Gemeindeblart.

Erscheint jeden Sonntag. — Preis: ganzjährig fl. 1·50 (mit Postversendung fl. 2·10), halbjährig 75 kr.; einzelne Nummern 5 kr. — Einschal¬tungen kosten 5 kr. der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags portofrei ins Gemeindeamt zu bringen.
Nr. 25.

Sonntag, 18. Juni 1893. 24. Jahrg

Die Verwaltungsvoranschläge für das Jahr 1893Kundmachungen.
betreffend die Pfarrgemeinden Markt und Oberdorf liegen von
heute an durch 14 Tage im Gemeindeamte zur Einsicht auf.Sämmtliche landsturmpflichtige nicht nach Dorn

Dornbirn, den 11. Juni 1893.birn zuständige Jünglinge der Geburtsjahrgänge
Die Kirchenvorstehungen

1873 und 1874 werden hiemit aufgefordert heute, Sonn Die Gemeindevorstehung.von Markt und Oberdorf.
tag den 18. und nächsten Sonntag den 25. d. Mts., jedesmal
nach dem vormittägigen Hauptgottesdienste im Gemeindeamte Der Rechnungsabschluß der Armenverwaltung
Thür Nr. 2 zu erscheinen, damit ihnen die hieramts einge¬ von Jahre 1892 liegt in Gemäßheit des § 65 G.=O. von
langten Einberufungskarten zu den im Juli d. Is. stattfinden heutean durch 14 Tage in der Gemeindekanzlei öffentlich auf.den Schießübungen übergeben werden können. Dornbirn, den 11. Juni 1893.

Dornbirn, am 18. Juni 1893 Die Gemeindevorstehung.Die Gemeindevorstehung.
Die Gewerbetreibenden werden hiemit aufgefordert, ihreDorfer Friedhof. Rechnungen für die Monate April, Mai und Juni

mit Ende d. Mts. abzuschließen und bis 10. Juli d. Is.Die provisorische Friedhofordnung von Markt enthält unter
Anderem folgende Bestimmung (in Halbbogenformat) an das Gemeindeamt (bei

Will Jemand, der keine eigene Areade für dem Gemeinde=Cassier) abzugeben. Die Anschaffzettel
sich und seine Familie besitzt oder keine käuflich erwerben kann, sind mitzubringen. Die Versäumung des bestimmten Termins
die Leichen seiner Familienglieder nicht im allgemeinen Turnus kann eine längere Verzögerung der Befriedigung zur Folge

haben.beerdigen lassen, so kann er einen eigenen Familienplat
ankaufen. Als Raum für solche Familienplätze ist der außer¬ Anmerkung. Die Rechnungen bis zum Betrage von ein¬
halb der Arcaden befindliche, mit denselben parallel laufende schließlich fl. 10•— sind stempelfrei, diejenigen im Be¬
Streifen ausersehen, jedoch mit der Bestimmung, daß zwischen trage von über fl. 10·— bis einschließlich fl. 50 — be¬

den Familienplätzen und dem allgemeinen Gräberfeld ein Fuß dürfen für jeden ganzen Bogen den Stempel von 1 Kreuzer
weg in der Breite von einem Meter durchwegs offen zu und über mehr als fl. 50•—, per Bogen 5 Kreuzer
bleiben hat. Der Flächeninhalt jedes Familienplatzes ist dem Stempel. — Die der Gebühr entsprechenden Stempel¬
Fassungsraum der Arcade gleich groß bemessen. marken sind vor der Ausfertigung der Rechnung

Der Ankaufspreis desselben beträgt fl. 80. auf der ersten Seite eines jeden Bogens auf
Die Besitzer der Arcaden genießen das Vor¬ zukleben und wie bei Quittungen mit dem Texte zukaufsrecht, bezüglich des an dieselben unmittelbar anstoßenden überschreiben, nicht zu durchkreuzen.

Platzes, um den oben fixirten Kaufspreis, wenn sie sich inner¬ Dornbirn, am 18. Juni 1893.
halb 3 Monaten vom Tage dieser Kundmachung an gerechnet, Die Gemeindevorstehung
behufs Erwerbung desselben melden.

Mit Bezugnahme auf diese Bestimmung werden alle Bogen¬
Nachfolgend wird die bestehende Vorschrift über Rauch¬besitzer hiemit aufgefordert, unter Angabe der Bogennummer ihrekessel in Erinnerung gebracht:

Anmeldungen ehestens im Gemeindeamte, Zimmer Nr. 9, an¬ 1. Die Rauchkessel müssen ganz sein und nebst einem dop¬zubringen.
pelten Boden auch einen doppelten Deckel habenVon jenen Bogenbesitzern, welche bis zu obigem Termire

2. Bei der Fahrt über eine Holzbrücke muss der Kessel vonsich nicht gemeldet haben, wird angenommen, dass sie auf ihren
der Deichsel weggenommen und in den Händen getragenVorplatz verzichten und es wird von dort an dieser Vorplatz an
werden.Andere verkauft werden.

3. Auch bei anderen Fahrstrecken, wo das Ausspringen vonDornbirn, am 18. Juni 1893.
Glut zu gerechten Befürchtungen Anlass gibt, hat derDie Pfarr= und Gemeindevorstehung.
Fuhrman den Kessel in die Hände zu nehmen.

Die Rechnungsabschlüsse vom Jahre 1892, be¬ Zuwiderhandelnde haben die Folgen zu gewärtigen.
treffend die Pfarrgemeinden Markt und Oberdorf liegen von Dornbirn, am 18. Juni 1893.
heute an durch 14 Tage im Gemeindeamte zur Einsicht auf. Die Gemeindevorstehung.

Dornbirn, den 11. Juni 1893.
Die Kirchenvorstehungen VonSeite der Gemeinde Dornbirn werden cireaDie Gemeindevorstehung.von Markt und Oberdorf. 80Meter stehendes Nutz= Bau= und Brennholz


